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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

,Abg. Heiß und Genossen vom 15. März 1988. 

Nr. 1866jJ-NRj88. "Befreiung von der 

TelefongrundgebUhr ftlr sprachbehinderte 

Menschen" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Die einschlägigen Befreiungsbestimmungen der Fernmeldege­

btlhrenordnung, eine Anlage zum FernmeldegebUhrengesetz, legen 

den aus GrUnden einer körperlichen Behinderung anspruchsbe­

rechtigten Personenkreis taxativ fest. Im Hinblick auf die 

bestehende Rechtslage ist daher dem von Ihnen angesprochenen 

Personenkreis nur dann eine GebUhrenbefreiung zu gewähren. 

wenn er nach den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen 

dem Kreis der "hilflosen Personen" zugezählt werden kann. 

Wien, am 29. April 1988 

Der Bundesminister 
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